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§ 145 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Der Versicherer ist nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles berechtigt, sich durch Zahlung der

Versicherungssumme von allen weiteren Verbindlichkeiten zu befreien. Der Versicherer bleibt jedoch zum Ersatz der

Kosten verp0ichtet, welche zur Abwendung oder Minderung des Schadens oder zur Wiederherstellung oder

Ausbesserung der versicherten Sache verwendet worden sind, bevor seine Erklärung, daß er sich durch Zahlung der

Versicherungssumme befreien wolle, dem Versicherungsnehmer zugegangen ist.

In Kraft seit 06.04.1959 bis 31.12.9999
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